
Die Satzung des Vereins (Abschrift) 

Hinweis zur Abschrift: 
Einzig rechtlich verbindlich ist die beschlossene und beim zuständigen Vereinsregister hinterleg-
te Satzung und nicht deren Wiedergabe hier in diesem Dokument. 

§ 1 Name und Sitz  
1. Der Verein führt den Namen „1. Country- und Westernclub Hoyerswerda e.V.“ und  hat 

den Sitz in Hoyerswerda. 
2. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck  
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
2. Zweck des Vereins ist die Förderung und Verbreitung des traditionellen Brauchtums der 

Countrymusik und die Förderung von Countrykultur. Der Satzungszweck wird verwirk-
licht durch die Durchführung kultureller Veranstaltungen und die Pflege des Liedgutes. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwe-
cke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 § 3 Mitgliedschaft, Eintritt  
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Juristische Personen und ein nicht rechtsfähiger Verein werden nicht als Mitglieder auf-

genommen. 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ablehnungen sind nicht anfechtbar. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht. 
4. a) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Beitrittserklärung.  

b) Für die Dauer von 6 Monaten ab Antragstellung der Aufnahme, hat das aufzunehmen-
de Mitglied eine vorübergehende Mitgliedschaft. In dieser Zeit soll das Mitglied die 
Ernsthaftigkeit seiner Mitgliedschaft unter Beweis stellen. Im Anschluss an diesen Zeit-
raum wird die Aufnahme des Mitgliedes durch den Vorstand endgültig entschieden. 

5. Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern und passiven Mitgliedern sowie aus Ehren-
mitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder. Pas-
sive Mitglieder sind Mitglieder, die sich nicht ausschließlich aktiv innerhalb des Vereins 
betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins fördern und unterstützen. 
Zum Ehrenmitglied können Mitglieder und natürliche Personen ernannt werden, die sich 
in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss 
der Mitgliederversammlung erforderlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung 
befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder 
und können an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.  

§ 4 Austritt der Mitglieder 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich oder mündlich zu 

erklären ist. Eine Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. 
2. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit zum Ende eines Monats möglich. 

§ 5 Ausschluss der Mitglieder 
1. Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. 



2. Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig, z.B. wenn das 
Mitglied in grobem Maße gegen die Satzung, den Satzungszweck oder die Vereinsinte-
ressen verstößt. 

3. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung. 
4. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. 
5. Der Ausschluss wird dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung nicht anwesend war, 

durch den Vorstand unverzüglich schriftlich mitgeteilt.  

§ 6 Streichung der Mitgliedschaft 
1. Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus. 
2. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit 2 aufeinander folgen-

den Monatsbeiträgen im Rückstand ist und diesen Beitrag auch nach schriftlicher Mah-
nung durch den Vorstand nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mahnung bezahlt 
hat. 

3. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen 
werden. 

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sons-
tigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Ver-
eins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur  persönlich ausgeübt 
werden.  
Ein Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht steht allen Mitgliedern zu. Die Mitglieder sind ver-
pflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer 
Weise zu unterstützen. 

§ 8 Mitgliedsbeiträge  
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge in Geldform, Gebühren und Umlagen wird durch die Mitglie-
derversammlung festgelegt. Für die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge ist die jeweilige gülti-
ge Beitragsordnung maßgebend. 

§ 9 Organe des Vereins 
  
Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand 

§ 10 Der Vorstand  
Der Vorstand besteht aus 

- dem Vorsitzenden 
- dem Stellvertreter des Vorsitzenden 
- dem Vereinskassierer 
- dem Schriftführer 

 
Vorstand im Sinne von  26 BGB sind der Vorsitzende, der Stellvertretende Vorsitzende und der 
Vereinskassierer. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. Eine Wiederwahl des Vorstandes ist zulässig. Bei andauernder Verhinderung eines 



Vorstandsmitgliedes übernimmt zunächst die Vorstandschaft kommissarisch  dessen Aufgabe bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung. 
Der Vorstand entscheidet in Vorstandssitzungen über Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Über Vorstand-
sitzungen sind Protokolle zu fertigen. Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden ein-
berufen, die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben. 

§ 11 Mitgliederversammlung 
1. Mindestens einmal jährlich hat eine Mitglieder-Hauptversammlung stattzufinden. Diese 

Mitgliederversammlung soll im 1. Quartal des Kalenderjahres stattfinden. Diese Einberu-
fung wird zwei Wochen vorher in der „Lausitzer Rundschau“ veröffentlicht, unter 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

2. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die Entgegennahme der Jahresberichte 
zuständig. Außerordentliche Mitgliederversammlungen haben stattzufinden wenn der 
Vorstand dies im Vereinsinteresse für notwendig hält oder mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Nennung der Gründe beantragen. 

3. In der Mitgliederversammlung stimmberechtigt sind aktive, passive und Ehrenmitglieder, 
soweit diese zum Zeitpunkt der Versammlung Vereinsmitglied sind. Anträge zur Tages-
ordnung sind mindestens 5 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich an den Vor-
stand zu stellen. Beschlüsse in der Mitgliederversammlung sind mit einfacher Mehrheit 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder zu fassen. Stimmenthaltungen werden 
nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

4. Einberufene Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Eine schriftliche Abstimmung in der Mit-
gliederversammlung kann nur auf Verlangen von ein Drittel der anwesenden Mitglieder 
verlangt werden. 

5. Änderungen des Vereinszwecks oder der Satzung sowie Beschlüsse über die Auflösung 
des Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der in der Mitgliederversammlung erschiene-
nen Mitglieder. Über den Ablauf einer jeden Hauptversammlung ist ein Protokoll zu füh-
ren, das vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 12 Kassenprüfung 
Über die Jahreshauptversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren zu 
wählen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rech-
nungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwaltung zu überprüfen 
sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahres festzu-
stellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten 
Ausgaben. Die Kassenprüfer haben in der Mitgliederversammlung auch die Vereinsmitglieder 
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

§ 13 Vereinsvermögen 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbe-
günstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke zu verwenden hat. 

§ 14 Gerichtstand / Erfüllungsort 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist grundsätzlich der Sitz des Vereins. 
 
Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Mitgliederversammlung am 13.02.1998 in Hoyers-
werda beschlossen. 


